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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/12/0175 E 4. Juli 2001 RS 1

Stammrechtssatz

Für die maßgebende Frage der Gutgläubigkeit eines Beamten im Sinn der Theorie der objektiven Erkennbarkeit des

Irrtums der auszahlenden Stelle ist nicht entscheidend, ob der Beamte in Besoldungsfragen gebildet ist oder nicht

(Hinweis E 21.10.1991, 90/12/0324).
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